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Die Betriebshaftpflichtversicherung 

Die Gefahrenquellen, die zu hohen Schadenersatzansprüchen führen 
können, sind vielfältig. Sie beginnen nicht erst in den Betriebsräumen, 
schon für Geschehnisse auf dem Firmenparkplatz könnten Sie verantwort-
lich gemacht werden. Aber auch Fahrlässigkeit von Ihnen oder dem Per-
sonal birgt hohe Haftungsrisiken mit weitreichenden Auswirkungen. 
Aus vielen verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich eine 
Verpflichtung, Schäden zu ersetzen. Niemand kann voraussagen, wann 
und in welcher Höhe ein Schaden entsteht. Für den, der sich nicht recht-
zeitig absichert, steht schnell die berufliche Existenz auf dem Spiel. Be-
sonders teuer wird es, wenn durch Unachtsamkeit Personen zu Schaden 
kommen. 
Bedenken Sie: Für all diese Schäden haften Sie unbegrenzt! Warum? Le-
sen Sie weiter. 
 

Was bedeutet Haftpflicht? 

Unter Haftpflicht ist die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen erge-
bende Verpflichtung zu verstehen, einen Schaden zu ersetzen, der je-
mand anderem zugefügt wird. Dieses ist u. a. im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) geregelt, in dem es heißt: 
"Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet." 
Also haften Sie für Schäden, die Sie bzw. Ihre Mitarbeiter verschuldet ha-
ben und das - wie bereits gesagt - unbegrenzt. 

 

 



- BH Seite 2 -  

Die Abgrenzung zwischen Schäden aus Vertrag und Schäden aus 
unerlaubter Handlung 

Vielfach herrscht die Meinung, dass auch Haftpflichtansprüche versichert 
sind, die durch vertragliche Verpflichtungen entstehen. Es ist aber ge-
danklich zwischen Schadenersatzansprüchen aufgrund vertraglicher und 
gesetzlicher Bestimmungen zu unterscheiden. 
Ein Beispiel für Schäden aus Vertrag: Eine Schlosserei hat den Auftrag, 
eine Außentreppe aus Eisen zu fertigen. Nach Fertigstellung stellt sich 
heraus, daß einige Stufen nicht richtig verschweißt sind. Der Auftraggeber 
fordert Sie zur Nachbesserung auf. Für diesen Fall besteht kein Versiche-
rungsschutz. 
Eine Vertragsverletzung kann aber auch gleichzeitig eine - versicherte - 
sogenannte unerlaubte Handlung sein. Beispiel: Sachverhalt wie im vori-
gen Beispiel, aber aufgrund der fehlerhaft verschweißten Stufen stürzt 
jemand schwer und verletzt sich; es entstehen Krankenhauskosten. Es 
besteht zwar kein Versicherungsschutz für die erforderliche Nachbesse-
rung an der Treppe, dafür aber für die Behandlungskosten des Verletzten. 

 

Welche Aufgabe hat nun der Betriebshaftpflichtversicherer? 

Der Haftpflichtversicherer hat - ganz allgemein - die Aufgabe, Ihnen die 
Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen abzunehmen. Praktisch 
bedeutet dies, daß er an Ihre Stelle tritt und für Sie tut, was Sie sonst - 
eventuell beraten durch einen Anwalt - selbst erledigen müssten. Dieses 
ist beispielsweise: 

- die Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung 
zum Schadenersatz besteht; 

- die Wiedergutmachung des Schadens in Geld, wenn der Anspruch 
begründet ist; 

- die Abwehr von unberechtigten Schadenersatzansprüchen. Kommt 
es darüber zum Rechtsstreit mit dem Geschädigten, führt der Versi-
cherer den Prozess und trägt die Kosten. 

Allerdings tritt der Versicherer nicht für die Geltendmachung eigener 
Haftpflichtansprüche ein. Dies ist dann ggf. Sache der Rechtsschutzversi-
cherung.  

 

Wer ist versichert? 

Neben dem Versicherungsnehmer sind alle sonstigen Betriebsangehöri-
gen, die in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit Dritte schädigen, in den 
Versicherungsschutz einbezogen. 
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Welche Schäden sind versichert? 

Versicherungsschutz besteht für Personen-, Sach- und daraus herzulei-
tende Vermögensschäden, die Sie anderen (Dritten) zufügen.  
Reine Vermögensschäden, also Schäden, denen weder ein Personen- 
noch Sachschaden vorausgeht, sind teilweise mit geringen Summen ein-
geschlossen. 

 

Was ist nicht versichert? 

In der Betriebshaftpflichtversicherung ist nicht alles versichert. Hier einige 
wichtige Ausschlüsse: 

- Schäden, die Sie selbst erleiden; 
- Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt werden (grobe Fahrlässigkeit 

ist dagegen mitversichert); 
- Schäden an fremden Sachen, die Sie gemietet, gepachtet oder ge-

liehen haben oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrages sind; 

- Allmählichkeitsschäden (können zusätzlich versichert werden; siehe 
weiter unten); 

- Erfüllungsansprüche (Wandlung usw.); 
- Schäden durch Nichteinhaltung von Fristen, Terminen usw.; 
- Schäden an fremden Sachen, die durch eine gewerbliche Tätigkeit 

an diesen Sachen (z. B. Bearbeitung, Reparatur) entstanden sind 
(sog. Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden sind ggf. versicherbar; 
siehe unten); 

- Strafen und Bußgelder; 
- Schäden, die durch den Gebrauch eines zulassungspflichtigen 

Kraftfahrzeugs herbeigeführt werden (dafür gibt es die Kfz-
Haftpflicht-Versicherung); 

- Schäden aus dem Abhandenkommen von Sachen. 

 

Die Versicherungssummen 

Wie wir schon anfangs erwähnten, haften Sie nach dem Gesetz unbe-
grenzt. Sie sollten daher die höchstmögliche Deckungssumme wählen. 
An dieser Stelle zu sparen, ist sicherlich der falsche Weg.  
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Heutzutage übliche Deckungssummen betragen mindestens 1 Mio. Euro 
für Personen- und Sachschäden. Vielfach bieten die Versicherer höhere 
Deckungssummen an, was stets sinnvoll ist. 
 

Was geschieht, wenn sich im Betrieb etwas verändert? 

Informieren Sie uns bitte sehr genau über das Tätigkeitsfeld Ihres Betrie-
bes und halten Sie uns unbedingt auf dem Laufenden, wenn Sie andere 
Tätigkeitsbereiche aufnehmen, da diese nur bedingt sofort mitversichert 
sind. 

Dagegen müssen Sie uns nicht gleich melden, wenn neue Mitarbeiter 
eingestellt werden. Diese Meldung kann am Anfang des nächsten Versi-
cherungsjahres rückwirkend erfolgen. Im Regelfall übersendet Ihnen der 
Haftpflichtversicherer jährlich einen entsprechenden Fragebogen, den Sie 
binnen Monatsfrist zurücksenden müssen. 

 

Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz der Betriebshaftpflichtversicherung bezieht sich 
nur auf die Bundesrepublik Deutschland. Mitversichert ist aber der indi-
rekte Export, das heißt, wenn Waren ohne Wissen des Herstellers oder 
ohne dessen Mitwirkung in das Ausland exportiert werden.  
Liefern Sie Waren oder produzieren Sie direkt für das Ausland? Ihr Versi-
cherungsschutz muss entsprechend erweitert werden. 

 

Berufsgenossenschaft und Haftpflichtversicherung 

Die berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung ersetzt keine Haft-
pflichtversicherung! Im Gegenteil, die Berufsgenossenschaft holt sich so-
gar für Arbeitsunfälle von Betriebsangehörigen das Geld bei Ihnen wie-
der, wenn der Unfall z. B. durch grob fahrlässige Nichtbeachtung einer 
der zahlreichen Unfallverhütungsvorschriften verursacht wurde. Wenn Sie 
in diesem Fall eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, über-
nimmt sie die Forderung der Berufsgenossenschaft. 

 

Besondere Betriebs- und Berufszweige: 

 

 Handwerksbetriebe 

Wir hatten bereits erwähnt, dass Schäden an fremden Sachen, die durch 
eine gewerbliche Tätigkeit an diesen Sachen entstehen, vom üblichen 
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Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. Dieser Ausschluss gilt aber 
nur insoweit, als diese Sachen unmittelbarer Gegenstand der Tätigkeit 
sind. 
Vom Versicherungsschutz können aber auch Schäden ausgeschlossen 
sein, die an Sachen entstehen, welche sich in unmittelbarer Nähe des zu 
bearbeitenden Gegenstandes befinden, falls Sie an dieser Sache bewusst 
tätig sind. Diese Schäden lassen sich wiederum durch die Bearbeitungs-
schadenklausel in den Versicherungsschutz mit einbeziehen.  
Beispiel: Ein Maler streicht einen Fensterrahmen. Da er auf einer wackli-
gen Leiter steht, verliert er das Gleichgewicht und stützt sich an der Fens-
terscheibe ab, die zerbricht. Nur wenn er die “Bearbeitungsschäden” in 
die Haftpflichtversicherung eingeschlossen hat, besteht für diesen Scha-
den Versicherungsschutz. 
Daher empfehlen wir im Regelfall Handwerksbetrieben dringend den Ein-
schluss der Bearbeitungsschadenklausel. Übrigens wird zu diesem Risiko 
- im Gegensatz zur normalen Betriebshaftpflichtversicherung - regelmäßig 
eine Selbstbeteiligung vereinbart. 
Neben den Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden ist eigens für Betriebe 
des Baunebengewerbes die Mitversicherung von Allmählichkeits- und 
Abwässerschäden von besonderer Bedeutung. Schäden durch die all-
mähliche Einwirkung von Temperatur, Feuchtigkeit oder Niederschlag 
sind über den normalen Deckungsumfang nicht mitversichert. Gerade Be-
triebe, deren Arbeiten der Witterung ausgesetzt sind, sollten auf den Ein-
schluss dieser Klausel achten. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Leitungsschäden mitzuversichern sind 
(z. B. beim Landschaftsbau) und/oder selbst fahrende Arbeitsmaschinen. 
Viele Versicherungsgesellschaften versichern Baubetriebe übrigens über 
sogenannte Bauhandwerkerpolicen, bei denen derartige Schäden obliga-
torisch mitversichert sind. 
 

 Handelsbetriebe 

Einige Handelsbetriebe bieten neben dem Handel mit Waren auch Ser-
viceleistungen an. Wir denken in diesem Zusammenhang beispielsweise 
an die Auslieferung von Ware oder den Aufbau eines gelieferten Möbel-
stückes. 
Normale Betriebshaftpflichtversicherungen für Handelsbetriebe beinhalten 
solche Risikoerweiterungen nicht. Zum einen ist darauf zu achten, dass 
das vielleicht auch nur gelegentliche Arbeiten auf fremden Grundstücken 
mitversichert ist. Zum anderen kann aber auch die Klausel für Bearbei-
tungs- und Tätigkeitsschäden von Bedeutung sein, z.B. für
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- den Fahrradhandel, der zusätzlich Servicereparaturen ausführt; 
- den Möbelhandel, der als Service die Möbel nicht nur bringt, sondern 

auch aufbaut; 
der Ökobaumarkt, der Fußbodenbeläge anbietet und diese gleichzeitig 
verlegt. 

Wichtig ist für importierende Betriebe, die an Endverbraucher oder Handel 
liefern, der Einschluß einer Produkthaftpflicht, denn wer z.B. aus Nicht-EU-
Ländern importiert gilt hier haftungstechnisch als Produzent, daher sollten 
zugesicherte Eigenschaften (z.B. “färbt nicht”) mitversichert sein. 

Produzierende Betriebe oder solche, die Artikel importieren, die zur Wei-
terverarbeitung bestimmt sind, benötigen oftmals eine erweitere Produkt-
haftpflicht! 

 

 Vereine 

Der eingetragene Verein ist eine juristische Person, deren Organe nicht 
nur für Schäden in Ausführung ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit haften, 
sondern der auch für das Verschulden seiner Arbeitnehmer einzustehen 
hat. 
Auch Vereine können Schäden anrichten, denn ihre Mitglieder sind ein-
zelne Menschen, die nicht unbedingt als Person, sondern als Vereinsmit-
glied in Regress genommen werden können. Dies gilt nicht nur für tradi-
tionelle Vereine wie Schützen- oder Sportvereine. Der Verein fungiert 
heutzutage oft als Träger für andere Zwecke, z. B. zur Betreuung von 
Kindern, für die Durchführung von Weiterbildungsseminaren, im Bereich 
der Alten- und Krankenpflege oder sogar als Betreiber eines Zweckbe-
triebes. 
In diesen Fällen muss der Versicherungsschutz sehr genau gefasst wer-
den, denn eine normale Vereinshaftpflichtversicherung reicht oft nicht 
aus. Hier ist sicherlich der Abschluß einer normalen Betriebshaftpflicht-
versicherung angeraten, in welcher die Vereinshaftpflicht ggf. beitragsfrei 
oder gegen geringen Zuschlag eingeschlossen werden kann. 
Entscheidend ist, dass der Vereinszweck, also die konkrete Tätigkeit, ent-
sprechend versichert ist. Reichen Sie im Zweifelsfall dem Versicherer ei-
ne Satzung und eine selbst formulierte Beschreibung der Aufgaben ein 
oder fügen Sie diese als Anlage dem Antrag bei. 
 

 Unterrichtswesen-Haftpflichtversicherung 

Personen, Vereine oder Betriebe, die im Bereich der Weiterbildung tätig 
sind, sollten eine Haftpflichtversicherung für das Unterrichtswesen ab-
schließen. Dabei ist es unerheblich, ob die Weiterbildung im Bereich poli-
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tischer Bildung oder im Handwerk erfolgt. Eine normale Bürohaftpflicht- 
oder Vereinshaftpflichtversicherung reicht oft nicht aus. Gerade im 
Weiterbildungsbereich werden zeitweise Nichtmitglieder eingesetzt, die 
im Rahmen einer Büro- oder Vereinshaftpflichtversicherung nicht bindend 
mitversichert sind.  
Kommt beispielsweise ein Kind in einem Nachhilfekurs eines Vereins we-
gen einer Verletzung der Aufsichtspflicht zu Schaden, haftet der Seminar- 
oder Kursleiter. Dieser kann angestellt oder auf Honorarbasis arbeiten. 
Vielleicht sogar unentgeltlich. Die 
Unterrichtswesenhaftpflichtversicherung schließt explizit beauftragte Per-
sonen mit ein. 
 

Fon 0201 810 999 0 email info@fairrat.de 
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